
 1 

Vertrag über die Aufbewahrung und elektronische Verö8entlichung von 
Forschungsdaten im LinguRep – dem Fachrepositorium des 

Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas 

 

Präambel 

LinguRep, Das Fachrepositorium des Forschungszentrums Deutscher Sprachatlas, 
unterstützt den freien Zugang zu qualitätsgeprüften wissenschaftlichen Daten. Dafür 
sammelt es Forschungsdaten und Materialien aus der Sprachwissenschaft und 
verwandten Fächern. LinguRep stellt diese Inhalte dauerhaft bereit, macht sie weltweit 
online zugänglich und ermöglicht Suche, Download und Nachnutzung.  

 

Definition des Datengebers / der Datengeberin 

Hiermit gestatte ich,  

Name:    ________________________________________________________  

ggf. AKiliation:  ________________________________________________________  

Straße und Hausnummer:  ________________________________________________________  

PLZ / Ort:   _______________________________________________________, 

– nachfolgend Datengeber oder Datengeberin – 

 

der Philipps-Universität Marburg, vertreten durch den Präsidenten, Prof. Dr. Thomas 
Nauss, Biegenstr. 10, 35037 Marburg, ausführende Stelle: Forschungszentrum 
Deutscher Sprachatlas, 

 – nachfolgend LinguRep –  

die folgenden Forschungsdaten zu veröKentlichen und online bereitzustellen (genaue 
Auflistung im Anhang). 
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§ 1 – Vertragsgegenstand und Zustandekommen des Vertrags 

1. Gegenstand dieses Vertrags sind die eingereichten Forschungsdaten des 
Datengebers oder der Datengeberin.  

2. Dieser Vertrag bildet die ausschließliche vertragliche Grundlage zwischen den 
Parteien.  

3. Nach Anmeldung der Daten sendet LinguRep eine Bestätigung per E-Mail an den 
Datengeber oder die Datengeberin und fügt diesen Vertrag bei. Der Vertrag wird gültig, 
wenn beide Parteien unterschrieben haben und der Datenbestand ohne technische 
oder fachliche Mängel akzeptiert wird. 

4. Der Datengeber oder die Datengeberin bestätigt Eigentümer bzw. Rechteinhaber aller 
eingereichten Forschungsdaten und der zugehörigen Unterlagen zu sein.  

5. Die Einreichung erfolgt in Abstimmung mit allen beteiligten Urhebern und 
Urheberinnen. 

§ 2 – Verfügungs- und Nutzungsrechte 

1. Der Datengeber oder die Datengeberin räumt LinguRep (sowie den technischen 
Nachentwicklungen) ein einfaches, kostenloses, räumlich unbeschränktes 
Nutzungsrecht für die Dauer der gesetzlichen Schutzfrist ein. Das Nutzungsrecht 
umfasst insbesondere: 

• Speicherung, Sicherung und technische Aufbereitung der Daten, 
• öKentliche Zugänglichmachung unter der gewählten Lizenz, 
• Speicherung und Nutzung in Datenbanken, inkl. Text- und Data-Mining, 
• Anpassung oder Korrekturen nach gemeinsamer Absprache 

2. Der Datengeber oder die Datengeberin sichert zu, dass keine Rechte Dritter verletzt 
werden.  

3. Der Datengeber oder die Datengeberin stellt LinguRep von allen Ansprüchen Dritter 
frei, die aus der vertragsgemäßen Nutzung entstehen.  

4. Bei Hinweisen auf mögliche Rechtsverletzungen informiert der Datengeber oder die 
Datengeberin LinguRep unverzüglich und unterstützt bei der Klärung.  

5. Der Datengeber oder die Datengeberin stimmt einer möglichen Überführung der 
Daten in Nachfolgesysteme und/oder andere Archivierungssysteme zu, soweit dies dem 
Vertragszweck dient.  

6. LinguRep darf vorhandene und zusätzliche Metadaten erstellen und veröKentlicht 
diese unter einer CC0-Lizenz.  

7. Alle Rechte werden vergütungsfrei eingeräumt.  
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§ 3 – Aufbewahrung und Verö8entlichung 

1. LinguRep bewahrt veröKentlichte Inhalte und alle Metadaten für mindestens 30 Jahre 
auf. Danach wird die weitere Aufbewahrung nach Möglichkeit fortgesetzt.  

2. LinguRep bewahrt die inhaltliche Integrität der Daten. Technische Anpassungen für 
die Langzeitarchivierung sind zulässig.  

3. Daten werden im Original und ggf. in technisch aufbereiteter Form archiviert.  

4. LinguRep darf Dritte zur Erfüllung seiner Aufgaben einsetzen.  

5. Der Datensatz wird unter der von dem Datengeber oder der Datengeberin gewählten 
Lizenz veröKentlicht.  

6. LinguRep kann Daten ablehnen, wenn z. B. Qualität, technische Eignung, rechtliche 
Lage oder inhaltliche Aspekte und Korrektheit zweifelhaft sind.  

7. LinguRep nimmt eine Indexierung der Daten vor, um sie recherchierbar zu machen.  

8. LinguRep bemüht sich um die Aufnahme der Metadaten in relevante Suchmaschinen 
und Datenbanken.  

 

§ 4 – Umfang der Haftung 

1. LinguRep haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit im Rahmen seiner 
Aufbewahrungspflichten. Eine Haftung für Schäden durch Dritte ist ausgeschlossen.  

2. LinguRep arbeitet sorgfältig nach aktuellem Stand der Technik, übernimmt jedoch 
keine Gewähr für bestimmte Funktionen, Nutzungszwecke oder die Vollständigkeit der 
Daten.  

3. Der Datengeber oder die Datengeberin stellt LinguRep von Ansprüchen Dritter frei, 
sofern Rechtverletzungen auf unrichtigen Angaben oder eigenem Verschulden durch 
den Datengeber oder die Datengeberin beruhen.  

4. Dies gilt nicht, wenn LinguRep vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt. In diesem Fall 
erfolgt eine anteilige Schadensverteilung.  

5. Bei Anspruchserhebungen Dritter informieren sich die Parteien gegenseitig.  

6. Der Datengeber oder die Datengeberin stellt LinguRep alle zur Rechtsverteidigung 
nötigen Informationen und Unterlagen bereit.  
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§ 5 – Datenschutz 

1. LinguRep verarbeitet personenbezogene Daten nur zur Durchführung des Vertrags.  

2. Eine weitergehende Verarbeitung erfolgt nur im gesetzlich erlaubten Rahmen.  

3. Der Datengeber oder die Datengeberin stimmt der weltweiten VeröKentlichung der an 
der Erstellung beteiligten Personen (in der Regel Titel, Name, Institution, Kontakt) zu.  

4. Der Datengeber oder die Datengeberin versichert, dass keine weiteren 
personenbezogenen Daten (z. B. von Forschungsteilnehmenden) enthalten sind.  

5. Der Datengeber oder die Datengeberin bestätigt, dass der Datensatz 
datenschutzkonform erstellt wurde.  

 

§ 6 – Sperrung oder Ablehnung 

1. LinguRep kann den ZugriK sperren, wenn Hinweise auf Rechtsverletzungen bestehen, 
und informiert zuvor den Datengeber oder die Datengeberin.  

2. Wird der Datensatz nach § 3 Abs. 6 abgelehnt, so teilt LinguRep dies schriftlich mit. 
Der Vertrag tritt nur in Kraft, wenn der Datensatz ohne Beanstandung akzeptiert wird.  

 

§ 7 – Schlussbestimmungen 

1. Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen bedürfen der Schriftform, auch die 
Änderung dieser Schriftformklausel.  

2. Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein, bleibt der Vertrag im Übrigen gültig. 
Ungültige Regelungen sind durch solche zu ersetzen, die dem ursprünglichen Zweck am 
nächsten kommen.  

3. Gerichtsstand ist Marburg an der Lahn. Der Vertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.  
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Für mehrere Rechteinhaber und Rechteinhaberinnen 

☐  Der Datengeber oder die Datengeberin bestätigt, dass alle Rechteinhaber und 
Rechteinhaberinnen informiert wurden und zugestimmt haben.  

 

Lizenzauswahl 

Das oben vereinbarte Nutzungsrecht soll durch folgende Lizenz für die Daten ergänzt 
werden: 

☐  CC BY-SA 4.0 (unsere Empfehlung) 
(Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen; URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de)  

oder  

☐  CC BY 4.0 

(Namensnennung; URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de) 

oder  

☐  CC BY-NC-ND 4.0 

(Namensnennung-Nicht kommerziell-Keine Bearbeitungen; URL: 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de) 

oder  

☐  Sonstige:  ____________________________________________________ 

 

Unterschriften 

 

 _____________________________  

Datum, Unterschrift Philipps-Universität Marburg / LinguRep 

 

 

_____________________________  

Datum, Unterschrift Datengeber oder Datengeberin 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.de
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Anhang 

Liste der bereitgestellten Datensätze 

 

  


